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(2) Deutschen Staatsangehörigen, die durch Eheschlie
ßung gemäß §17 Abs. 6 des Reichs- und Staatsangehörig
keitsgesetzes vom 22. Juli 1913 nach Inkrafttreten der Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik staaten
los geworden sind und bisher eine andere Staatsangehö
rigkeit nicht erworben haben, wird auf Antrag die deut
sche Staatsangehörigkeit zuerkannt.

§3
Kinder, von denen einer der Elternteile deutscher Staats

angehöriger ist, besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. 
Sollten diese Kinder durch das Heimatrecht des anderen 
Ehegatten eine mehrfache Staatsangehörigkeit besitzen, ist 
es einer späteren gesetzlichen Regelung Vorbehalten, unter 
welchen Umständen sie sich für eine dieser Staatsbürger
schaften entscheiden können.

§4
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 

1954 in Kraft.

Berlin, den 30. August 1954
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